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Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen mündlich, fernmündlich, am besten aber in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn ihnen die Sache vor 
Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung widerrufen. 
Sie müssen ausdrücklich erklären, dass Sie die Bestellung wider-
rufen, eine kommentarlose Rücksendung bereits gelieferter 
Ware genügt nicht. Dies gilt auch für Dienstleistungsverträge. 
Die Widerrufsfrist zu diesen erlischt jedoch vorzeitig, wenn die 
Dienstleistung bereits innerhalb dieser Frist erbracht wurde.

Die Frist beginnt nach Erhalt bzw. Kenntnisnahme dieser Beleh-
rung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware bei Ihnen 
(bei regelmäßiger Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Ein-
gang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung un-
serer Informationspflichten gemäß § 312d Abs. 1. Der Widerruf 
ist zu richten an:

Schmerse Media 
37073 Göttingen, Mittelbergring 26 
E-Mail: mail@schmersemedia.com

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Bestellung von Zeitungen 
und Zeitschriften sowie bei Audio- oder Videosoftware, sofern 

eine dort angebrachte Versiegelung entfernt wurde, auch nicht 
bei Produkten und Dienstleistungen, die aufgrund spezieller 
Wünsche des Kunden erbracht oder eindeutig auf die persönli-
chen Bedürfnisse zugeschnitten wurden.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sa-
chen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache 
ausschließlich auf deren Prüfung – wie Sie Ihnen etwa im La-
dengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Für 
eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der 
Sache entstandene Verschlechterung müssen sie keinen 
Wertersatz leisten. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu 
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen in-
nerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie 
mit der Absendung ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, 
für uns mit deren Empfang.

Fernabsatzvertrag – Widerrufsbelehrung gem. § 312c BGB

Im Einzelfall behalten wir uns Leistung nur gegen Einwilligung 
am Bankeinzugsverfahren oder gegen Vorkasse vor, bei Vorkasse 
für Buchhandelsprodukte in Höhe von 100%, bei grafischen Auf-
trägen auftragsabhängig in Höhe von bis zu 50% des Auftrags-
wertes. Dies gilt insbesondere bei Bestellungen aus dem Aus-
land sowie bei Nichteinhaltung unserer Zahlungsbedingungen 
bzw. bei eingetretenem Zahlungsverzug. Die Auftragsausfüh-
rung erfolgt in diesen Fällen erst nach Zahlungseingang. 

Privatbestellungen aus dem Ausland können grundsätzlich nur 
per Vorkasse ausgeführt werden. Wegen teilweise komplizierter 
und extrem teurer Zahlungsmodalitäten im Geschäftsverkehr 
mit Geldinstituten außerhalb des Euro-Geltungsbereichs räu-
men wir Ihnen auf Wunsch besondere Konditionen ein, die Sie 
hier einsehen können.

Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt ge-
mäß § 449 des deutschen BGB.

Bücher und Zeitschriften 
Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung; Rechnungsbeträge sind 
zahlbar ohne Abzug. Versandkosten (Porto) sind vom Kunden 
zu tragen, Verpackungskosten vom Verlag. Bei Widerruf von 
Privatbestellungen gem. § 312c BGB (siehe unten) hat der Kunde 
die Kosten der Rücksendung zu tragen, es sei denn, dass die ge-
lieferte Ware nicht der bestellten entspricht oder fehlerhaft ist. 
Eine durch die Ingebrauchnahme der Ware ggf. entstandene 
Wertminderung ist vom Kunden zu tragen. Entsiegelte Software 
sowie Bild- und Tonträger werden nicht zurückgenommen.

Den vollständigen Text finden Sie unter www.schmersemedia.com →Ver-
lag →Rechtliche Hinweise.

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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Kapitel 2: Außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge
§ 312b Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Ver-
träge

(1) Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge sind 
Verträge,

1. die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Verbrau-
chers und des Unternehmers an einem Ort geschlossen wer-
den, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist,

2. für die der Verbraucher unter den in Nummer 1 genannten 
Umständen ein Angebot abgegeben hat,

3. die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch 
Fernkommunikationsmittel geschlossen werden, bei denen 
der Verbraucher jedoch unmittelbar zuvor außerhalb der Ge-
schäftsräume des Unternehmers bei gleichzeitiger körperli-
cher Anwesenheit des Verbrauchers und des Unternehmers 
persönlich und individuell angesprochen wurde, oder

4. die auf einem Ausflug geschlossen werden, der von dem Un-
ternehmer oder mit seiner Hilfe organisiert wurde, um beim 
Verbraucher für den Verkauf von Waren oder die Erbringung 
von Dienstleistungen zu werben und mit ihm entsprechende 
Verträge abzuschließen.

Dem Unternehmer stehen Personen gleich, die in seinem Na-
men oder Auftrag handeln.

(2) Geschäftsräume im Sinne des Absatzes 1 sind unbewegliche 
Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit dau-
erhaft ausübt, und bewegliche Gewerberäume, in denen der Un-
ternehmer seine Tätigkeit für gewöhnlich ausübt. Gewerbe-
räume, in denen die Person, die im Namen oder Auftrag des 
Unternehmers handelt, ihre Tätigkeit dauerhaft oder für ge-
wöhnlich ausübt, stehen Räumen des Unternehmers gleich.

§ 312c Fernabsatzverträge

(1) Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der Unterneh-
mer oder eine in seinem Namen oder Auftrag handelnde Person 
und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen und den 
Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel ver-
wenden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen 
eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienst-
leistungssystems erfolgt.

(2) Fernkommunikationsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind 
alle Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Ab-
schluss eines Vertrags eingesetzt werden können, ohne dass die 
Vertragsparteien gleichzeitig körperlich anwesend sind, wie 
Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den 
Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rund-
funk und Telemedien.

§ 312d Informationspflichten

(1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen und bei Fernabsatzverträgen ist der Unternehmer verpflich-

tet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246a des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu 
infor mieren. Die in Erfüllung dieser Pflicht gemachten Angaben 
des Unternehmers werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die 
Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

(2) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen 
ist der Unternehmer abweichend von Absatz 1 verpflichtet, den 
Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246b des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren.

§ 312e Verletzung von Informationspflichten über Kosten

Der Unternehmer kann von dem Verbraucher Fracht-, Liefer- 
oder Versandkosten und sonstige Kosten nur verlangen, soweit 
er den Verbraucher über diese Kosten entsprechend den Anfor-
derungen aus § 312d Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246a § 1 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche informiert hat.

§ 312f Abschriften und Bestätigungen

(1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen ist der Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher alsbald 
auf Papier zur Verfügung zu stellen

1. eine Abschrift eines Vertragsdokuments, das von den Ver-
tragsschließenden so unterzeichnet wurde, dass ihre Identi-
tät erkennbar ist, oder

2. eine Bestätigung des Vertrags, in der der Vertragsinhalt wie-
dergegeben ist.

Wenn der Verbraucher zustimmt, kann für die Abschrift oder die 
Bestätigung des Vertrags auch ein anderer dauerhafter Datenträ-
ger verwendet werden. Die Bestätigung nach Satz 1 muss die in 
Artikel 246a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche genannten Angaben nur enthalten, wenn der Unterneh-
mer dem Verbraucher diese Informationen nicht bereits vor Ver -
trags schluss in Erfüllung seiner Informationspflichten nach § 
312d Absatz 1 auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung 
gestellt hat.

(2) Bei Fernabsatzverträgen ist der Unternehmer verpflichtet, 
dem Verbraucher eine Bestätigung des Vertrags, in der der Ver-
tragsinhalt wiedergegeben ist, innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Vertragsschluss, spätestens jedoch bei der Lieferung 
der Ware oder bevor mit der Ausführung der Dienstleistung be-
gonnen wird, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung 
zu stellen. Die Bestätigung nach Satz 1 muss die in Artikel 246a 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ge-
nannten Angaben enthalten, es sei denn, der Unternehmer hat 
dem Verbraucher diese Informationen bereits vor Vertrags-
schluss in Erfüllung seiner Informationspflichten nach § 312d 
Absatz 1 auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung ge-
stellt.

(3) Bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körper-
lichen Datenträger befindlichen Daten, die in digitaler Form 
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hergestellt und bereitgestellt werden (digitale Inhalte), ist auf 
der Abschrift oder in der Bestätigung des Vertrags nach den Ab-
sätzen 1 und 2 gegebenenfalls auch festzuhalten, dass der Ver-
braucher vor Ausführung des Vertrags

1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der 
Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist be-
ginnt, und

2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zu-
stimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Wi-
derrufsrecht verliert.

(4) Diese Vorschrift ist nicht anwendbar auf Verträge über Fi-
nanzdienstleistungen.

§ 312g Widerrufsrecht

(1) Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein Wi-
derrufsrecht gemäß § 355 zu.

(2) Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts ande-
res vereinbart haben, nicht bei folgenden Verträgen:

1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind 
und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder 
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder 
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrau-
chers zugeschnitten sind,

2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben 
können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten 
würde,

3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rück-
gabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Liefe-
rung entfernt wurde,

4. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lie-
ferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit an-
deren Gütern vermischt wurden,

5. Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis 
bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 
Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und de-
ren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt ab-
hängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat,

6.  Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder 
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

7. Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Il-
lustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen, […]

11. Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer aus-
drücklich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um dringende 
Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; 
dies gilt nicht hinsichtlich weiterer bei dem Besuch er-
brachter Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht aus-
drücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem 
Besuch gelieferter Waren, die bei der Instandhaltung oder 
Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden, 
[…]

(3) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Verträgen, bei 
denen dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 
512 ein Widerrufsrecht nach § 355 zusteht, und nicht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen 
dem Verbraucher bereits nach § 305 Absatz 1 bis 6 des Kapital-
anlagegesetzbuchs ein Widerrufsrecht zusteht. […]

Kapitel 3: Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr
§ 312i Allgemeine Pflichten im elektronischen Geschäfts-
verkehr

(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses 
eines Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die Er-
bringung von Dienstleistungen der Telemedien (Vertrag im 
elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden […]

2. die in Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor 
Abgabe von dessen Bestellung klar und verständlich mitzu-
teilen,

3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektro-
nischem Wege zu bestätigen und

4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei 
Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu 
speichern.

Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nummer 
3 gelten als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt 
sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können.

(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist nicht anzuwenden, wenn 
der Vertrag ausschließlich durch individuelle Kommunikation 
geschlossen wird. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 ist 
nicht anzuwenden, wenn zwischen Vertragsparteien, die nicht 
Verbraucher sind, etwas anderes vereinbart wird.

(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer 
Vorschriften bleiben unberührt.

§ 312j Besondere Pflichten im elektronischen Geschäfts-
verkehr gegenüber Verbrauchern

(1) Auf Webseiten für den elektronischen Geschäftsverkehr mit 
Verbrauchern hat der Unternehmer zusätzlich zu den Angaben 
nach § 312i Absatz 1 spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs 
klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen beste-
hen und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden.

(2) Bei einem Verbrauchervertrag im elektronischen Geschäfts-
verkehr, der eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum 
Gegenstand hat, muss der Unternehmer dem Verbraucher die 
Informationen gemäß Artikel 246a § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
4, 5, 11 und 12 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche, unmittelbar bevor der Verbraucher seine Bestellung 
abgibt, klar und verständlich in hervorgehobener Weise zur Ver-
fügung stellen.

(3) Der Unternehmer hat die Bestellsituation bei einem Vertrag 
nach Absatz 2 so zu gestalten, dass der Verbraucher mit seiner 
Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung 
verpflichtet. Erfolgt die Bestellung über eine Schaltfläche, ist die 
Pflicht des Unternehmers aus Satz 1 nur erfüllt, wenn diese 
Schaltfläche gut lesbar mit nichts anderem als den Wörtern 
„zahlungspflichtig bestellen„ oder mit einer entsprechenden 
eindeutigen Formulierung beschriftet ist.

(4) Ein Vertrag nach Absatz 2 kommt nur zustande, wenn der 
Unternehmer seine Pflicht aus Absatz 3 erfüllt.

(5) Die Absätze 2 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Vertrag 
ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen 
wird. Die Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 gelten weder für 
Webseiten, die Finanzdienstleistungen betreffen, noch für Ver-
träge über Finanzdienstleistungen.
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